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Zitat von Moebius

Bei der Diskussion kommt jedes mal der Reflex, die Gymnasien wären außen vor oder
wollten sich drücken. Ich habe ausdrücklich geschrieben, dass wir mehr
Inklusionsschüler haben, als die meisten anderen Schulen vor Ort und dass das für
mich auch kein Problem ist. Kriterium muss für mich aber sein, dass die Beschulung an
einer bestimmten Schulform für den jeweiligen Schüler Sinn machen muss. Ich habe in
diesem Jahr je einmal körperliche Entwicklung und Hören. Beide sind hier absolut an
der richtigen Schule, sie bekommen gezielte Unterstützung bei ihren Defiziten, sind
dann aber im Unterricht "ganz normale" gymnasiale Schüler.

Sorry, das ist natürlich Quatsch, was ich vorher geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie es in ganz
Deutschland geregelt ist. Ich weiß nur, dass es für die Gymnasien in NRW freiwillig ist.
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